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Registrierkassenpflicht in der
Gemeinde und beim Verein
Seit 1. 1. 2016 gelten neue Vorschriften für die Behandlung von Bareinnahmen
– aber nicht jeder Betrieb gewerblicher Art einer Gemeinde ist davon betroffen

Das Steuerreformgesetz 2015/2016 sieht neben den steuerlichen Änderungen eine
Verschärfung der Aufzeichnungspflichten bei Barumsätzen vor. Da es zu den Än-
derungen gemäß §§ 131 ff BAO immer noch viele offene Fragen gibt und diese nicht
nur Unternehmer, sondern auch Gemeinden und Vereine treffen, wird die Entwick-
lung in diesem Bereich dargestellt.
Von Ursula Stingl-Lösch
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A. Regelung bis zum 31. 12. 2015
Die Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung von Barein-
nahmen und Barausgaben war bis zum 31. 12. 2015 im
§ 131 Abs 1 Z 2 BAO geregelt. Daneben bestand die
Möglichkeit der vereinfachten Losungsermittlung bei
Bareingängen und Barausgängen im Sinne der Barbe-
wegungsVO.

Die Barbewegungs-VO konnte für Betriebe und
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe in Anspruch genom-
men werden, welche folgende Voraussetzungen erfüll-
ten:

Ü Die Umsätze der beiden unmittelbar vorangegange-
nen Wirtschaftsjahre durften E 150.000,– nicht
überschreiten.1)

Ü Bei Inanspruchnahme der Barbewegungs-VO durf-
ten keine Einzelaufzeichnungen geführt werden,
welche eine Losungsermittlung ermöglichten.

Ü Durchführung einer tageweisen Hochrechnung der
Umsätze in Rumpfwirtschaftsjahren.

Ü Heranziehung der Umsatzerlöse des Vorgängers als
maßgebliche Werte bei Betriebsübertragungen.

Ü Ein einmaliges Überschreiten der Umsatzgrenze
von E 150.000,– von nicht mehr als 15% innerhalb
eines Zeitraums von drei Jahren war unbeachtlich.

Ü Bei Umsätzen von Haus zu Haus oder auf öffent-
lichen Wegen, Straßen oder Plätzen war die einfa-
che Losungsermittlung, unabhängig von der Um-
satzgrenze, immer möglich. Ü

1) Als Umsätze galten jene iSd § 125 Abs 1 UAbs 2 BAO (idF BGBl I
2014/105).
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Die Losungsermittlung erfolgte grundsätzlich durch
Kassasturz und mittels Vergleich vom Kassaanfangsbe-
stand mit dem Kassaendbestand.

Bei einer nachhaltigen Überschreitung der Umsatz-
grenze von E 150.000,– bestand ab dem darauffolgen-
den Jahr die Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung.
Für Steuerpflichtige, welche bereits zu diesem Zeit-
punkt eine Registrierkasse für die Einzelaufzeichnung
der Geschäftsfälle verwendeten, war als weitere Grund-
lage die Kassenrichtlinie 2012 heranzuziehen.

B. Rechtslage ab 1. 1. 2016

1. Grundsätzliches

a) Rechtsgrundlagen §§ 131 ff BAO
Mit der Steuerreform 2015/2016 wurde die bisherige
Vorgehensweise zu Bargeschäften grundlegend über-
dacht; nicht zuletzt aufgrund der gesetzten Ziele im Be-
reich Betrugsbekämpfung. Neben der Einzelaufzeich-
nungspflicht,2) welche bereits vor dem 1. 1. 2016 ver-
pflichtend in der BAO verankert war,3) wurden die
Pflichten für die Steuerpflichtigen in diesem Bereich
weiter ausgedehnt: So wurde in § 131b BAO die Re-
gistrierkassenpflicht verankert und in § 132 a BAO die
Belegerteilungspflicht.

Während die Einzelaufzeichnungspflicht und die Be-
legerteilungspflicht grundsätzlich von allen Unterneh-
mern anzuwenden ist, hängt die Registrierkassenpflicht
gem § 131b BAO von der Erfüllung gesetzlicher Vorga-
ben ab: Die Verpflichtung zur Verwendung eines elekt-
ronischen Aufzeichnungssystems (Registrierkasse, Kas-
sensystem oder sonstigem Aufzeichnungssystem) gem
§ 131b Abs 1 Z 1 BAO fällt weg, wenn gemäß § 131b
Abs 1 Z 2 BAO folgende Umsatzgrenzen nicht über-
schritten werden:
Ü Jahresumsätze von E 15.000,–

und
Ü Barumsätze von E 7.500,–.

Unter Barumsätze sind gem § 131b Abs 1 Z 3 BAO
alle Umsätze zu subsumieren, deren Gegenleistung
durch Barzahlung erfolgt. Unter Barzahlung fällt neben
Bargeld auch die Zahlung mittels Bankomat- und Kre-
ditkarten, Barschecks, Gutscheinen, Gutscheinmün-
zen, Bons und dergleichen. Aber auch Zahlungsarten
wie PayPal und ApplePay, welche über das Smart-
phone abgewickelt werden können, fallen unter den
Begriff Barzahlung.

Beispiel
Besonderheit Gutscheine: Die gemeindeeigene
Therme verkauft zwei Arten von Gutscheinen:
Wertgutscheine und Themengutscheine mit kon-
kret vorgegebenem Leistungsumfang. Der Verkauf
von Wertgutscheinen löst an sich noch keinen Um-
satz im Sinne der Registrierkassenpflicht aus. Es
handelt sich hier um den Tausch von Zahlungsmit-
teln. Der Verkauf von Gutscheinen mit einer kon-
kret vorgegebenen Leistung (Themengutschein) löst
allerdings bereits im Zeitpunkt des Verkaufs einen
registrierkassenpflichtigen Umsatz aus.

Kommt es im Laufe des Geschäftsjahres zur Über-
schreitung der beiden maßgeblichen Umsatzgrenzen,
so besteht gem § 131b Abs 3 BAO mit Beginn des
viertfolgenden Monats die Verpflichtung zur Installa-
tion einer Registrierkasse.

Beispiel
Der Naturpark einer großen Stadtgemeinde erreicht
bereits im Mai 2016 einen Jahresumsatz von
E 18.000,–, davon werden E 8.000,– in bar einge-
nommen. Die Gemeinde ist verpflichtet, für den Na-
turparkmit Beginn des 4. folgendenMonats (Septem-
ber 2016) eine Registrierkasse für die Einzelaufzeich-
nung der Tagesumsätze im Naturpark zu verwenden.

Das Nichtbeachten der Registrierkassenpflicht bzw der
Einzelaufzeichnungspflicht führt zum Fehlen der sach-
lichen Richtigkeit der Aufzeichnungen und in weiterer
Folge zur Schätzungsbefugnis gem § 184 BAO. DesWei-
teren begeht der Steuerpflichtige gem § 51 Abs 1 lit c)
FinStrG eine Ordnungswidrigkeit, welche mit einer
Geldstrafe von bis zu E 5.000,– geahndet werden kann.

b) Barumsatzverordnung 20154)

Der Bundesminister für Finanzen hat mit der Barum-
satzverordnung 2015 (BarUV 2015) den ihm in § 131
Abs 4 BAO eingeräumten Verordnungsspielraum aus-
genützt und für Steuerpflichtige, denen die Erfüllung
der neu geschaffenen Verpflichtungen unzumutbar
ist und sofern die Ermittlung der Grundlagen für die
Abgabenberechnung nicht gefährdet ist, in der Verord-
nung Erleichterungen geschaffen.

Diese Erleichterungen werden in § 131 Abs 4 BAO
auf folgende Gruppen eingeschränkt:
Ü Steuerpflichtige, deren Betrieb oder wirtschaftlicher

Geschäftsbetrieb einen Jahresumsatz von weniger
als E 30.000,– erwirtschaften. In einem weiteren
Schritt wird die Erleichterung auf all jene einge-
schränkt, welche ihre Umsätze von Haus zu Haus
bzw auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen oder
anderen öffentlichen Orten erwirtschaften. Das
Ausüben der Geschäftstätigkeit in oder in Verbin-
dung mit fest umschlossenen Räumlichkeiten (zB
Gastgarten) bleibt, wie bereits bei der alten Rechts-
lage, von der Befreiung ausgenommen.

Ü Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb von abgaben-
rechtlich begünstigten Körperschaften (dem sog
Zweckverwirklichungsbetrieb oder unentbehrli-
chen Hilfsbetrieb, aber auch dem kleinen Vereins-
fest – dazu s unten B.3.).

Ü Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten – va
jene mit mechanischem Innenleben (typisches Bei-
spiel ist der Wutzler im Schwimmbad).

Ü Betriebe, bei welchen die Gegenleistung nicht durch
Barzahlung erfolgt (Webshops).

Die Anwendung der Barumsatzverordnung 2015 bei
den oben angeführten Gruppen ist an die Vorausset-
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2) Ab 1. 1. 2016 auch im außerbetrieblichen Bereich – etwa bei Ver-
mietung und Verpachtung und bei sonstigen Einkünften – anzuwen-
den.

3) Vgl § 131 Abs 1 Z 2 Absatz 3 BAO idF BGBl I 2014/105.
4) BGBl II 2015/247.



zung geknüpft, dass über die Bareingänge keine Einzel-
aufzeichnungen, welche zu einer Losungsermittlung
herangezogen werden können, geführt werden.5)

Die oben angeführten Gruppen können gem § 1 Ba-
rUV 2015 die Berechnung der täglichen Bareingänge
durch Rückrechnung des ausgezählten Kassenendbes-
tands auf den Kassenanfangsbestand durchführen.

c) Belegerteilungspflicht
Mit 1. 1. 2016 sind Unternehmer des Weiteren auch
verpflichtet, bei Barzahlungen einen Beleg an den Kun-
den zu erteilen sowie eine Zweit- bzw Durchschrift für
eigene Zwecke zu erstellen. Gem § 132a BAO kann ein
Beleg auch in elektronischer Form erteilt werden, so-
fern die technischen Voraussetzungen auch beim Kun-
den gegeben sind (zB auf dem Smartphone des Kunden
muss der Beleg angezeigt werden können). Belege iSd
§ 132a BAO haben zu enthalten:
Ü eine eindeutige Bezeichnung des liefernden oder

leistenden Unternehmers;
Ü eine fortlaufende Nummerierung mit einer oder

mehreren Zahlenreihen, welche eindeutig dem Ge-
schäftsfall zuordenbar ist;

Ü den Tag der Belegausstellung;
Ü die Menge und handelsübliche Bezeichnung der ge-

lieferten Gegenstände bzw die Art und der Umfang
der sonstigen Leistung;

Ü den Betrag der Barzahlung bzw rechnerische Ermit-
telbarkeit des Gesamtbetrags.

Insb beiFahrausweisenoderEintrittskarten können die
Zweit- bzwDurchschrift sowie die fortlaufendeNumme-
rierung und der Tag der Belegausstellung unterbleiben,
wenn deren vollständige Erfassung sichergestellt ist.6)

d) Sicherheitsvorschriften ab 1. 1. 20177)

Die Registrierkassenpflicht, welche seit 1. 1. 2016 be-
steht, wird mit 1. 1. 2017 erweitert: Gem § 131b Abs 2
BAO sind technische Sicherheitseinrichtungen gegen
Manipulation so einzurichten, dass die Unveränder-
barkeit der Aufzeichnungen aller Barumsätze durch
eine dem Steuerpflichtigen zugeordnete Signatur gege-
ben ist. Diese Signatureinstellungen müssen sich auch
auf den Belegen wiederfinden.

Zur genaueren Spezifikation der Sicherheitseinrich-
tungen ab 1. 1. 2017 hat der Bundesminister für Finan-
zen bereits noch im Jahr 2015 die Registrierkassensi-
cherheitsverordnung (RKSV) erlassen, in welcher die
Einzelheiten zur Sicherheitseinrichtung, zur Signatur-
erstellungseinheit, zur kryptografischen Signatur und
die Maßnahmen zur Datensicherheit festgehalten sind.

2. Rechtslage für Gemeinden

Bei Gemeinden als Körperschaften öffentlichen Rechts
ist die Unterscheidung zu treffen, ob die Einnahmen
dem hoheitlichen oder dem unternehmerischen Be-
reich zuzuordnen sind:

Für Landes- und Gemeindeabgaben sieht § 131 a
BAO vor, dass die Einzelaufzeichnungspflicht gem
§ 131 Abs 1 Z 2 lit c) BAO nicht anzuwenden ist. So-
mit trifft den hoheitlichen Bereich von Gemeinden
keine Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- oder Be-
legerteilungspflicht. Jedoch sind die landesgesetzlichen

Bestimmungen im Zusammenhang mit Büchern und
Aufzeichnungen zu beachten.8)

Im Unternehmensbereich der Gemeinde sind die
Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Beleger-
teilungspflichten zu beachten, allerdings kommt es hier
zu einer grundlegenden Unterscheidung zwischen den
beiden Ausgestaltungsformen der Betriebe gewerbli-
cher Art:9)

Jene Betriebe gewerblicher Art, welche aufgrund § 2
Abs 3 UStG als solche gelten, fallen unter die Beleger-
teilungspflicht, jedoch nicht unter die Einzelaufzeich-
nungs- und Registrierkassenpflicht. Hierunter fallen va
folgende Betriebe:
Ü Wasserwerke,
Ü Schlachthöfe,
Ü Anstalten zur Müllbeseitigung ,
Ü Anstalten zur Abfuhr von Spülwasser und Abfällen,
Ü Vermietung und Verpachtung von Grundstücken.

Betrieben gewerblicher Art, welche die Vorausset-
zungen des § 2 Abs 1 KStG erfüllen und zwar,

Ü wirtschaftliche Selbständigkeit,
Ü ausschließliche oder überwiegende nachhaltige pri-

vatwirtschaftliche Tätigkeit von wirtschaftlichem
Gewicht (unter anderem Überschreitung der maß-
geblichen Einnahmengrenze von E 2.900,–),

Ü Erzielung von Einnahmen,
Ü kein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb,
fallen grundsätzlich unter die neuen Regelungen gem
§§ 131 ff BAO. Somit besteht für diese Betriebe ge-
werblicher Art verpflichtend die Einzelaufzeichnungs-
und Belegerteilungspflicht.

Die Registrierkassenpflicht hängt wie bei Unterneh-
mern vom Überschreiten der Umsatzgrenzen gem
§ 131b Abs 1 Z 2 BAO ab: Bei Jahresumsätzen von
mehr als E 15.000,– und Barumsätzen von mehr als
E 7.500,– ist für den Betrieb gewerblicher Art eine Re-
gistrierkasse anzuschaffen.

Beispiele
Ü Das von der Gemeinde geführte Hallenbad er-

zielt jährlich Umsätze in Höhe von E 17.000,–,
davon werden E 11.000,– in bar eingenommen.
Da sowohl die Grenzen für den Jahresumsatz
und den Barumsatz überschritten werden, be-
steht für das Hallenbad neben der Einzelauf-
zeichnungs- und Belegerteilungspflicht auch die
Registrierkassenpflicht.

Ü Eine kleine Gemeinde hat einen Kindergarten
mit drei Gruppen. Daraus werden jährlich Um-
sätze in Höhe von E 13.000,–, alles in bar, ein-
genommen. Da die Grenze für den Jahresumsatz
NICHT überschritten wird, ist für den Kinder-
garten keine Registrierkasse notwendig.10) Ü
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5) Vgl § 1 Abs 1 BarUV 2015.
6) Vgl § 132a Abs 7 BAO.
7) BGBl II 2015/247.
8) Für Niederösterreich: NÖ Kassen- und Buchführungsverordnung.
9) Vgl auch Erlass des BMF zur Einzelaufzeichnungs-, Registrierkas-

sen- und Belegerteilungsverpflichtung v 12. 9. 2015, BMF-010102/
0012-IV/2/2015.

10) Im Bereich Kindergarten empfiehlt es sich, generell mit Monats-
abrechnungen und Bankeinzügen bzw -überweisungen zu arbei-
ten. In Niederösterreich sind Gemeinden dazu angehalten, keine
Bargelder entgegenzunehmen.
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3. Rechtslage für Vereine

Auch bei Vereinen ist grundsätzlich zu unterscheiden,
in welchem Bereich eine Einnahme bzw ein Umsatz
getätigt wird:11)

Im unmittelbaren Vereinsbereich, in welchem zB
Spenden oder Mitgliedsbeiträge eingenommen wer-
den, kommt es neben dem Fehlen der unternehmeri-
schen Tätigkeit und der einhergehenden Körper-
schaftsteuerfreiheit zu keiner Registrierkassenpflicht.
Auch im unentbehrlichen Hilfsbetrieb gem § 45 Abs 2
BAO (der Vereinszweck ist ohne diesen nicht erreich-
bar – zB Sportbetrieb bei einem Sportverein) kommt es
zu keiner Registrierkassenpflicht.

Beim entbehrlichen Hilfsbetrieb gem § 45 Abs 1
BAO, unter welchen auch die „Kleinen Vereinsfeste“ fal-
len, kommen zwar die Einnahmen dem Vereinszweck
zugute, der entbehrliche Hilfsbetrieb ist aber für die Er-
füllung des Vereinszwecks nicht unbedingt erforderlich.
Grundsätzlich erfolgt die Ermittlung der Tageslosung
durch Kassasturz. Zur Registrierkassenpflicht in diesem
Bereich kommt es dann, wenn beim „kleinen“ Vereins-
fest folgende Voraussetzungen nicht erfüllt werden:12)

Ü Dauer von insgesamt 48 Stunden im Kalenderjahr
darf nicht überschritten werden.

Ü Einbeziehung von externen Personen ist möglich,
wenn deren Tätigkeiten eine Durchführung von
Professionisten verlangen bzw die Durchführung
den Vereinsmitgliedern nicht zumutbar ist (zB
Durchführung eines Feuerwerkes bzw Beschäfti-
gung von Security-Diensten).

Ü Abgabe von Getränken und Speisen durch Vereins-
mitglieder, allerdings geringfügiges Speisenange-
bot durch fremde Dritte möglich (zB Langosver-
käufer), wobei die Gäste direkt beim fremden Drit-
ten die Speisen beziehen müssen.

Ü Unterhaltung erfolgt durch die Vereinsmitglieder
oder regionale Künstler, welche der breiten Masse
nicht bekannt sind und deren üblicher Preis pro
Stunde E 1.000,– nicht übersteigt.

Begünstigungsschädliche Betriebe (§ 45 Abs 3 BAO),
unter welche auch das „Große Vereinsfest“ oder die
Kantine eines Sportvereins allen, sind generell Unter-
nehmer und können unter die Registrierkassenpflicht
fallen, wenn der Jahresumsatz höher ist als E 15.000,–
und die Barumsätze höher als E 7.500,– sind.

Beispiele
Ü Der Kantinenbetrieb des örtlichen Sportvereins

verzeichnet im Jahr 2015 Umsätze von insgesamt
E 17.000,–, alles davon wird in bar bezahlt. Im
Kantinenbetrieb ist ab dem Jahr 2016 eine Re-
gistrierkasse zu verwenden.

Ü In der Pause einer Sportveranstaltung eines ab-
gabenrechtlich begünstigten Sportvereins, wel-
che einen unentbehrlichen Hilfsbetrieb darstellt,

wird einmalig eine Verköstigung angeboten.
Diese kann als Teil des unentbehrlichen Hilfs-
betriebs angesehen werden, wenn das Speisen-
und Getränkeangebot sehr begrenzt ist und der
Verein über keinerlei gastronomische Einrich-
tungen (zB Kaffeemaschine, Kühlschrank) ver-
fügt, sondern die Vereinsmitglieder diese für
die Veranstaltung zur Verfügung stellen.13)

C. Übergangsregelungen noch bis
30. 6. 2016

Als am Jahresende ersichtlich wurde, dass die techni-
sche Umsetzung bis zum 1. 1. 2016 nicht flächende-
ckend durchgeführt werden konnte, wurde seitens
des Bundesministeriums für Finanzen eine zweistufige
Übergangsphase veranlasst:

Bis zum 31. 3. 2016 werden in Anlehnung an § 25
FinStrG von den Finanzbehörden und deren Organen
keine finanzstrafrechtlichen Verfolgungen und Bestra-
fungen bei bloßer Nichterfüllung der Registrierkassen-
pflicht undder damit verbundenenBelegerteilungspflicht
gesetzt. Eine Begründung seitens des Abgabepflichtigen
über das Fehlen der Registrierkasse ist nicht notwendig.

Im Zeitraum vom 1. 4. 2016 bis zum 30. 6. 2016
werden seitens der Finanzbehörde und deren Organe
nur mehr dann keine finanzstrafrechtlichen Verfol-
gungen und Bestrafungen gesetzt, wenn der Abgaben-
pflichtige nachweisen kann, warum die Registrierkas-
senpflicht noch nicht umgesetzt wurde (zB die An-
schaffung war aufgrund von Nichteinhaltung der Lie-
ferfrist durch den Softwarehersteller nicht möglich).14)

D. Fazit
Ü Die Einzelaufzeichnungspflicht an sich war auch

bisher schon in der BAO verankert, wenn auch
nicht so restriktiv wie mit den Änderungen durch
die Steuerreform 2015/2016. Va bei Vereinen gilt es,
jetzt noch genauer hinzusehen und die Aufzeich-
nungen am besten je Hilfsbetrieb durchzuführen.
Auch in Gemeinden empfiehlt es sich, Aufzeich-
nungen zu den Betrieben gewerblicher Art durch-
zusehen und dort, wo es notwendig ist, im ersten
Schritt die gesetzlichen Maßnahmen zur Registrier-
kassenpflicht umzusetzen. Der zweite Schritt,
nämlich die Umsetzung der Registrierkassensicher-
heitsverordnung – RKSV –, sollte dann bis zum
31. 12. 2016 erfolgen.

Ü
Ü Zum Thema
Über die Autorin:
Mag. Ursula Stingl-Lösch ist Steuerberaterin bei der NÖ Ge-
meindeberatung in St. Pölten.

Kontaktadresse: Neue Herrengasse 10/4, 3100 St. Pölten.
Tel.: +43 (0)2742 32 186
E-Mail: ustinglloesch@noegbg.at
Internet: www.noegbg.at

11) Vgl Vereinsrichtlinien.
12) Vgl § 3 BarUV 2015.
13) Vgl Erlass zur Registrierkasse v 12. 11. 2015, BMF-010102/0012-

IV/2/2015 Punkt 6.3.1.3.
14) Vgl Erlass zur Registrierkasse v 12. 11. 2015, BMF-010102/0012-

IV/2/2015 Punkt 7.5.


